
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen 
für das Portal cme.thieme.de 

 

1. Inhalt 
Die Firma Georg Thieme Verlag KG, Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Deutschland (im folgen-
den: der Verlag) erteilt Ihnen (im folgenden: der Benutzer) hiermit die einfache und nicht-übertrag-
bare Berechtigung zur Nutzung der Online-Version der vom Verlag in das Portal cme.thieme.de 
eingestellten Publikationen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen (im folgenden: die Lizenz). 
Die Einstellung der Publikationen in das Portal und/oder deren CME-Zertifizierung erfolgt in der 
Regel befristet. Die Lizenz ist inhaltlich beschränkt auf die vom Benutzer lizenzierten Publikationen 
(Teil-Abonnement einzelner Fortbildungsmodule oder Voll-Abonnement sämtlicher Publikationen). 
Die Lizenz ist zeitlich beschränkt auf die Dauer dieses Vertrages.  

2. Benutzerkennung und Passwort 
Der Benutzer kann sich selbst eine Benutzerkennung und ein Passwort auswählen. Diese Benut-
zerkennung und dieses Passwort (im folgenden: Zugangsdaten) sind nur für seinen persönlichen 
Gebrauch bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Im Falle des Verdachts des Miss-
brauches ist der Verlag berechtigt, den betroffenen Zugang zu cme.thieme.de zu sperren und/oder 
den Vertrag ohne vorherige Ankündigung fristlos zu kündigen. 

3. Nutzungshandlungen 
Der Benutzer darf die lizenzierten Publikationen ausschließlich für persönliche Zwecke abrufen, 
anzeigen, herunterladen und einmalig ausdrucken. Beim Voll-Abonnement ist die Anfertigung ein-
maliger Ausdrucke auf eine angemessene Anzahl einzelner Publikationen begrenzt. 
  
Die Nutzung der lizenzierten Publikationen ist daher unzulässig (i) wenn es sich um irgend eine 
Form gezielter oder systematischer Bereitstellung oder Verbreitung von Teilen der Publikationen 
handelt, unabhängig davon, ob für eine solche Dienstleistung ggf. eine Gebühr erhoben wird, oder 
(ii) wenn es sich um eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit oder Marketing-Aktivität handelt.  
 
Der Benutzer ist nicht befugt, die Publikationen zu verändern, zu adaptieren, umzuwandeln, zu 
übersetzen oder diese in einer sonstigen Art und Weise unter Verletzung des Urheberrechts zu 
verwenden. Copyright-Vermerke oder sonstige Hinweise des Verlags dürfen nicht entfernt oder in 
irgend einer Form unkenntlich gemacht oder geändert werden. 

4. Lizenzgebühren 
Der Verlag kann die Lizenzgebühr für ein Voll-Abonnement jährlich anpassen, erstmals mit Wir-
kung für das auf erste Bereitstellung der Publikationen folgende Kalenderjahr. Der Verlag wird dem 
Benutzer eine etwaige Erhöhung mindestens einen Monat vor Beginn des Kalenderjahres, in dem 
die Erhöhung wirksam wird, mitteilen, so dass der Benutzer gegebenenfalls von seinem ordentli-
chen Kündigungsrecht Gebrauch machen kann. Die Lizenzgebühr wird vom Verlag jährlich im 
Voraus abgerechnet, im Jahr des Vertragsschlusses anteilig. 
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Der Benutzer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen gegenüber 
dem Verlag aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Lizenznehmer ebenfalls nur hinsicht-
lich unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Sachverhalte zu. 
 
Der Benutzer trägt die im Rahmen der Abrufe für die Datenübertragung etwa anfallenden Tele-
kommunikationskosten. 

5. Haftung 
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klini-
sche Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentö-
se Therapie anbelangt. Insbesondere bei in den Publikationen enthaltenen Angaben über Dosie-
rungsanweisungen und Applikationsformen ist der Benutzer angehalten, durch sorgfältige Prüfung 
der Beipackzettel der verwendeten Präparate und/oder gegebenenfalls nach Konsultation eines 
Spezialisten, festzustellen, ob die Angaben oder Empfehlung unter Beachtung von Kontraindikati-
onen voneinander abweichen. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten 
Präparaten bzw. Methoden oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Jede Do-
sierung oder Applikation erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers. Der Verlag appelliert an 
jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten bzw. Abweichungen oder sonstige Risiken 
dem Verlag mitzuteilen.  
 
Inhaltliche Mängel der Publikationen werden vom Verlag nach entsprechender Mitteilung des Man-
gels durch den Lizenznehmer im Rahmen der verlagsüblichen Änderungen/Aktualisierungen  
behoben. Eine verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel ist ausgeschlossen.   
 
Art und Umfang des vom Verlag angebotenen Online-Zugriffsdienstes basieren auf den gegenwär-
tig geltenden technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die verwende-
ten Datennetze. Ort der Datenübertragung ist die Schnittstelle zwischen dem Server des Verlags 
und dem Internet oder anderen Datennetzen. Die Verantwortung des Verlags für die Datenüber-
tragung endet an diesem Punkt. 
 
Bei Störungen im Betrieb des Verlagsservers ist die Verpflichtung zur Entrichtung der Lizenzge-
bühren entsprechend dem Umfang der Störung bis zu deren Beseitigung gemindert. Dies gilt nicht 
bei Störungen, welche im Verhältnis zur Laufzeit dieses Vertrages oder zum Umfang der lizenzier-
ten, für den Benutzer zugänglichen Publikationen von geringer Bedeutung sind, sowie bei üblichen 
Wartungsarbeiten.  
 
Ist eine Beseitigung der Störung nicht innerhalb einer Frist von einem Monat möglich, kann der 
Vertrag darüber hinaus von beiden Vertragspartnern fristlos gekündigt werden. 
 
Schadenersatzansprüche des Benutzers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind aus-
geschlossen. Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für die Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz, für eine etwa übernommene Garantie, für den Schaden aufgrund einer schuldhaf-
ten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder in sonstigen Fällen einer gesetzlich zwingenden 
Haftung. Die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den Ersatz 
des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaf-
tet wird. Eine Umkehr der Beweislast ist mit diesen Regelungen nicht verbunden. 
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6. Vertragsdauer 
Der Vertrag über ein Voll-Abonnement wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von bei-
den Vertragspartnern mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres 
gekündigt werden, erstmals zum Ende des auf das Jahr des Vertragsschlusses folgenden 
Kalenderjahres.  
 
Der Vertrag über ein Teil-Abonnement endet mit dem Ablauf der vom Verlag angegebenen Befris-
tung der Einstellung des Fortbildungsmoduls in das Portal bzw. dem Ablauf der CME-Befristung. 

7. Mitteilungen, Datenspeicherung 
Der Benutzer informiert den Verlag innerhalb von 30 (dreißig) Tagen über alle Veränderungen der 
Registrierangaben. 
 
Der Benutzer willigt darin ein, dass der Verlag seine Daten soweit geschäftsnotwendig und im 
Rahmen des Datenschutzgesetzes zulässig EDV-mäßig speichert und verarbeitet (§§ 3, 4, 27 ff. 
BDSG). Diese Einwilligung gilt gleichzeitig als Benachrichtigung im Sinne des § 33 Abs. 1 BDSG. 

8. Schlussbestimmungen 
Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Pflichten ist Stuttgart.  
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des internationalen Kauf-
rechts, insbesondere des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) sowie der Kollisionsnormen des 
EGBGB, welche die Anwendbarkeit ausländischen Rechts begründen, ist ausgeschlossen. 
 
Sollte ein Teil des Vertrages oder dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so 
wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages oder dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt. 
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